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Erklärung 

gemäß § 31 der Geschäftsordnung  

des Deutschen Bundestages 
 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienst-
leistungen (Familienleistungsgesetz - FamLeistG); BT-Drs. GE 16/10809. 

 
Ich begrüße ausdrücklich die festgeschriebenen Maßnahmen des Familienleistungs-
gesetzes: Die Anhebung des Kindergeldes, die Erhöhung des Kinderfreibetrages, 
steuerliche Regelungen zu haushaltsnaher sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung und haushaltsnahen Dienstleistungen einschließlich Pflege- und Betreuungs-
leistungen. Es sind wesentliche Familienpolitische Leistungen. Ich begrüße, dass laut 
Regierungsentwurf Familien gefördert und steuerlich entlastet werden. Dem Famili-
enleistungsgesetz werde ich zustimmen.  

Allerdings erachte ich es auf der Grundlage dieses Gesetzes für notwendig, weitere 
familienpolitische Leistungen einzuführen. Ich sehe es als politisches Ziel, in einem 
weiteren Gesetzgebungsverfahren folgende Erweiterungen des Familienleistungspa-
kets umzusetzen: 
 
1. die Ausweitung des Schulbedarfspakets (jährliche Leistung von 100 € im Rahmen 
des SGB II und des SGB XII) auf Schülerinnen und Schüler über die zehnte Jahr-
gangsstufe hinaus. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden 
und an berufsbildenden Schulen in gleicher Weise gefördert werden. Zudem soll ge-
prüft werden, ob die Förderung über den Kreis von SGB-II- und SGB-XII-Empfängern 
hinaus Familien mit geringen Einkommen zugute kommen kann.  
 
2. die Ausweitung der Steuerbefreiung von Leistungen von Arbeitgebern zur Unter-
bringung und Betreuung von Kindern ihrer Beschäftigten auf Kinder bis zum vollen-
deten 14. Lebensjahr, statt dies – wie bisher – auf noch nicht schulpflichtige Kinder 
zu beschränken. 
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